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Abschnitt 8 Datenschutz 

§ 56 Geltung von Datenschutzvorschriften 

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften über den 

Schutz personenbezogener Daten anzuwenden, auch wenn die Daten nicht in Dateien verarbeitet und genutzt 

werden. Insbesondere gelten die §§ 47 bis 47f des Rundfunkstaatsvertrages. 

(2) Soweit Veranstalter und Hilfsunternehmen personenbezogene Daten ausschließlich zu eigenen 

journalistisch-redaktionellen oder literarischen Zwecken erheben, verarbeiten oder nutzen, finden ausschließlich die 

§§ 5, 9 und 38a des Bundesdatenschutzgesetzes in der am 14. Januar 2003 geltenden Fassung Anwendung. Bei 

einer Verletzung dieser Bestimmungen gilt § 7 des Bundesdatenschutzgesetzes in der am 14. Januar 2003 geltenden 

Fassung. 

(3) Kabelnetze und ihre Zusatzeinrichtungen sind nach dem Stand der Technik und Organisation so 

auszugestalten und zu betreiben, dass personenbezogene Daten weder verfälscht noch zerstört noch unbefugt 

verarbeitet oder genutzt werden können. 

§ 57 Datenschutzkontrolle 

(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz überwacht die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im 

Anwendungsbereich dieses Gesetzes. Er teilt Beanstandungen der Landesmedienanstalt mit, damit diese die nach 

den Absätzen 5 bis 7 vorgesehenen Maßnahmen treffen kann. 

(2) Der Veranstalter und die Betreiber von Kabelanlagen sind verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten 

oder eine Datenschutzbeauftragte zu bestellen. Für die Bestellung und die Aufgaben des Beauftragten oder der 

Beauftragten finden die jeweils geltenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes Anwendung. 

(3) Der Betreiber einer Kabelanlage, der Veranstalter eines Rundfunkprogramms und der für einen Beitrag 

oder eine Sendung Verantwortliche haben dem Landesbeauftragten für den Datenschutz jederzeit den kostenlosen 

Abruf von Programmen zu gestatten, Zutritt zu Grundstücken und Geschäftsräumen zu gewähren, dort Prüfungen 

und Besichtigungen zu gestatten und Einsicht in die geschäftlichen Unterlagen, in die gespeicherten 

personenbezogenen Daten und die Datenverarbeitungsprogramme nehmen zu lassen. Das Grundrecht der 

Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 

des Grundgesetzes) werden insoweit eingeschränkt. 

(4) Der Betreiber einer Kabelanlage, der Veranstalter eines Rundfunkprogramms und der für einen Beitrag 

oder eine Sendung Verantwortliche sind verpflichtet, dem Landesbeauftragten zur Erfüllung seiner Aufgaben die 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 

Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten 

Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über 

Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(5) Die Landesmedienanstalt leitet die Beanstandung des Landesbeauftragten für den Datenschutz, dem 

Betreiber der Kabelanlage, dem Veranstalter des Rundfunkprogramms oder dem für den Beitrag oder die Sendung 

Verantwortlichen zu und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer von ihr bestimmten Frist auf. Die 

Landesmedienanstalt leitet eine Abschrift der Stellungnahme dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu. 

(6) Die Landesmedienanstalt kann bei Verstößen gegen die Datenschutzbestimmungen das Betreiben der 

Kabelanlage oder die jeweiligen Angebote untersagen, in der Regel jedoch erst nach vorheriger Beanstandung. Die 

Untersagung ist unzulässig, wenn sie außer Verhältnis zur Bedeutung des Betriebs der Kabelanlage oder der 

Angebote für den Betreiber der Kabelanlage, den Veranstalter des Rundfunkprogramms oder den für den Beitrag 

oder die Sendung Verantwortlichen sowie die Allgemeinheit steht. Die Landesmedienanstalt darf das Betreiben der 



Kabelanlage oder die Angebote nur untersagen, wenn die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen auf andere 

Weise nicht erreicht werden kann. Die Untersagung ist auf bestimmte Arten oder Teile von Angeboten zu 

beschränken, wenn die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen dadurch erreicht werden kann. 

(7) Soweit eine Untersagung ausgesprochen wird, kann die Landesmedienanstalt auch anordnen, dass in 

diesem Umfang Angebote zu sperren sind. 

§ 58 Datenverarbeitung für publizistische Zwecke 

(1) Führt die journalistisch redaktionelle Verarbeitung personenbezogener Daten zur Veröffentlichung von 

Gegendarstellungen der Betroffenen, sind diese Gegendarstellungen zu den gespeicherten Daten zu nehmen und für 

dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst. 

(2) Wird jemand durch eine Berichterstattung im Rundfunk oder in einem Mediendienst in seinem 

Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann er Auskunft über die der Berichterstattung zugrundeliegenden, zu seiner 

Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der 

Beteiligten verweigert werden, soweit 

1. aus den Daten auf die Person des Verfassers, Einsenders oder Gewährsträgers von Beiträgen, Unterlagen 

und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlossen werden kann, 

2. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlangen Daten die journalistische Aufgabe des 

Anbieters durch Ausforschung des Informationsbestandes beeinträchtigt würde.  

Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. 

 

 

Gesetz zu dem Staatsvertrag über Mediendienste  
vom 17. Juni 1997 (Brem.GBl. S. 205) - Auszug - 

. 

Artikel 2 

(1) ... 

(2) Zuständige Behörde im Sinne von § 18 Abs. 1 Satz 2 des Staatsvertrages ist der Landesbeauftragte für 

den Datenschutz. 

(3) ... 

(4) Anbieter im Sinne von § 3 Nr. 1 des Staatsvertrages haben den nach den Absätzen 1 bis 3 zuständigen 

Behörden auf Verlangen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen. Der 

Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Frage verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in 

§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung 

oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(5) Die von den nach den Absätzen 1 bis 3 zuständigen Behörden mit der Überwachung beauftragten 

Personen sind befugt, Grundstücke und Geschäftsräume zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen 

vorzunehmen und in die geschäftlichen Unterlagen, in die gespeicherten personenbezogenen Daten und die 

Datenverarbeitungsprogramme Einsicht zu nehmen. Der Auskunftspflichtige hat diese Maßnahmen zu dulden. 

(6) ... 

(7) Die nach den Absätzen 1 bis 3 zuständigen Behörden können auch tätig werden, wenn keine Beschwerde 

vorliegt. 

(8) ... 

Artikel 3 

Sachlich zuständige Behörden sind für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach  

1. ... 

2. ... 



3. § 20 Abs. 1 Nr. 8 bis 14 des Staatsvertrages der Landesbeauftragte für den Datenschutz, 

4. ... 

5. § 20 Abs. 1 Nr. 16 des Staatsvertrages die Bremische Landesmedienanstalt, die Ortspolizeibehörden  und 

der Landesbeauftragte für den Datenschutz für ihren Zuständigkeitsbereich nach Artikel 2. 

 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag-RStV 
vom 17. September 1991 (Brem.GBl. S. 273), zuletzt geändert am 22. Februar 2007 (Brem.GBl. S. 143) - Auszug - 

§ 1 

Dem am 17. August 2006 von der Freien Hansestadt Bremen unterzeichneten Neunten Rundfunkänderungsstaats-

vertrag wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

 

Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag-RStV) - Auszug - 

 

§ 47 Datenschutz 

(1) Soweit bei der Veranstaltung und Verbreitung von Rundfunk nach diesem Staatsvertrag 

personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, gelten die Vorschriften des Abschnittes 

Datenschutz des Telemediengesetzes in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

(2) Soweit ein Veranstalter personenbezogene Daten ausschließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen 

Zwecken verarbeitet und der Betroffene dadurch in seinen schutzwürdigen Interessen beeinträchtigt wird, kann dieser 

Auskunft über die zugrunde liegenden, zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann nach 

Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit durch die Mitteilung die 

journalistische Aufgabe des Veranstalters durch die Ausforschung des Informationsbestandes beeinträchtigt würde 

oder aus den Daten 

1. auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung mitgewirkt haben, oder 

2. auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für 

den redaktionellen Teil 

geschlossen werden kann. Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Hinzufügung einer 

eigenen Darstellung von angemessenem Umfang verlangen. 

(3) Die Zuständigkeit für die Aufsicht über die Einhaltung der Absätze 1 und 2 richtet sich nach Landesrecht. 

Der Abruf von Angeboten oder der Zugriff auf Angebote im Rahmen der Aufsicht ist unentgeltlich. Veranstalter haben 

dies sicherzustellen. Der Veranstalter darf seine Angebote nicht gegen den Abruf oder den Zugriff durch die 

zuständige Aufsichtsbehörde sperren. 

§ 49 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundesweit verbreitetem privaten Rundfunk vorsätzlich 

oder fahrlässig 

... 

über den nach § 47 Abs. 2 zulässigen Rahmen hinaus personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt, 

entgegen § 47 Abs. 3 personenbezogene Daten übermittelt oder entgegen § 47 Abs. 5 personenbezogene Daten 

nicht löscht. 

18. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 3 des Telemediengesetzes die Nutzung von Rundfunk 

von einer Einwilligung des Nutzers in eine Verarbeitung seiner Daten für andere Zwecke abhängig macht, 

19. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Satz 1 oder 2 des Telemediengesetzes den Nutzer 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet, 

20. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 oder 4 Satz 1 Nr. 1 bis 5 des Telemediengesetzes 

einer dort genannten Pflicht zur Sicherstellung nicht oder nicht richtig nachkommt, 



21. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 oder § 15 Abs. 1 oder 8 Satz 1 oder 2 des 

Telemediengesetzes personenbezogene Daten verarbeitet, 

22. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 15 Abs. 3 Satz 3 des Telemediengesetzes ein Nutzungsprofil mit 

Daten über den Träger des Pseudonyms zusammenführt, 

23. entgegen § 47 Abs. 3 Satz 4 Angebote gegen den Abruf oder Zugriff durch die zuständige 

Aufsichtsbehörde sperrt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro im Falle des Absatzes 1 Satz2 

Nr. 7 und 8 mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro und im Falle des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 9 und 10 mit einer 

Geldbuße bis zu 250.000 Euro geahndet werden. 

§ 57 Datenschutz bei journalistisch-redaktionellen Zwecken 

(1) Soweit Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse als Anbieter von Telemedien personenbezogene 

Daten ausschließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen oder literarischen Zwecken erheben, verarbeiten oder 

nutzen, gelten nur die §§ 5, 7, 9 und 38 a des Bundesdatenschutzgesetzes mit der Maßgabe, dass nur für Schäden 

gehaftet wird, die durch unzureichende technische oder organisatorische Maßnahmen im Sinne des § 9 des 

Bundesdatenschutzgesetzes eintreten. Besondere staatsvertragliche oder landesrechtliche Bestimmungen für den 

Rundfunk bleiben unberührt. 

(2) Werden über Angebote personenbezogene Daten von einem Anbieter von Telemedien ausschließlich zu 

eigenen journalistisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet und wird der Betroffene dadurch in seinen schutzwürdigen 

Interessen beeinträchtigt, kann er Auskunft über die zugrunde liegenden, zu seiner Person gespeicherten Daten 

verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert werden, 

soweit durch die Mitteilung die journalistische Aufgabe des Veranstalters durch die Ausforschung des 

Informationsbestandes beeinträchtigt würde oder aus den Daten 

1. auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung mitgewirkt haben oder 

2. auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für 

den redaktionellen Teil 

geschlossen werden kann. Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Hinzufügung einer 

eigenen Darstellung von angemessenem Umfang verlangen. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Angebote von 

Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse, soweit diese der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der 

Beschwerdeordnung des Deutschen Presserates unterliegen. 

(3) Führt die journalistisch-redaktionelle Verwendung personenbezogene Daten zur Vorbereitung von 

Gegendarstellungen des Betroffenen oder zu Verpflichtungserklärungen, Verfügungen oder Urteilen über die 

Unterlassung der Verbreitung oder über den Widerruf des Inhalts der Daten, sind diese Gegendarstellungen, 

Unterlassungserklärungen oder Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer 

aufzubewahren wie die Daten selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten gemeinsam mit diesen zu übermitteln. 

§ 59 Aufsicht 

(1) Die nach den allgemeinen Datenschutzgesetzen des Bundes und der Länder zuständigen 

Kontrollbehörden überwachen für ihren Bereich die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen des 

Telemediengesetzes sowie des § 57. Die für den Datenschutz im journalistisch-redaktionellen Bereich beim 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuständigen Stellen überwachen für ihren Bereich auch die Einhaltung der 

Datenschutzbestimmungen für journalistisch-redaktionelle Angebote bei Telemedien. Satz 1 gilt nicht, soweit 

Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der 

Beschwerdeordnung des Deutschen Presserates unterliegen 

(2) Die Einhaltung der Bestimmungen für Telemedien mit Ausnahme des Datenschutzes wird durch eine nach 

Landesrecht bestimmte Aufsichtsbehörde überwacht. 



(3) Stellt die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde einen Verstoß gegen die Bestimmungen mit Ausnahme der 

§ 54, § 55 Abs. 2 und 3, § 56, § 57 Abs. 2 oder der Datenschutzbestimmungen des Telemediengesetzes fest, trifft sie 

die zur Beseitigung des Verstoßes erforderlichen Maßnahmen gegenüber dem Anbieter. Sie kann insbesondere 

Angebote untersagen und deren Sperrung anordnen. Die Untersagung darf nur erfolgen, wenn die Maßnahme außer 

Verhältnis zur Bedeutung des Angebots für den Anbieter und die Allgemeinheit steht. Eine Untersagung darf nur 

erfolgen, wenn ihr Zweck nicht in anderer Weise erreicht werden kann. Die Untersagung ist, soweit ihr Zweck dadurch 

erreicht werden kann, auf bestimmte Arten und Teile von Angeboten oder zeitlich zu beschränken. Bei journalistisch-

redaktionellen gestalteten Angeboten, in denen ausschließlich vollständig oder teilweise Inhalte periodischer 

Druckerzeugnisse in Text oder Bild wiedergegeben werden, ist eine Sperrung nur unter den Voraussetzungen des § 

97 Abs. 5 Satz 2 und des § 98 der Strafprozessordnung zulässig. 

(4) ... 

(5) ... 

(6) ... 

(7) ... 

 

Gesetz über die Errichtung und die Aufgaben einer Anstalt des öffentlichen Rechts - Radio 
Bremen - (Radio-Bremen-Gesetz - RBG -) 
vom 22. Juni 1993 (Brem.GBl. S. 197), zuletzt geändert am 18. Juni 2002 (Brem.GBl. S. 209) - Auszug - 

 

§ 22 Einsichtsrecht 

Wer schriftlich glaubhaft macht, durch eine Sendung der Anstalt in seinen Rechten betroffen zu sein, kann innerhalb 

von drei Wochen nach der beanstandeten Sendung von der Anstalt Einsicht in die Aufzeichnungen nach § 5 verlan-

gen und hiervon auf eigene Kosten von der Anstalt Mehrfertigungen herstellen lassen. 

§ 24 Gegendarstellungsrecht 

(1) Die Anstalt ist verpflichtet, die Gegendarstellung der Person oder Stelle zu verbreiten, die durch eine von 

der Anstalt in einer Sendung verbreitete Tatsachenbehauptung betroffen ist. 

(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegendarstellung besteht nicht, wenn 

1. die Person oder Stelle kein berechtigtes Interesse an der Verbreitung hat, oder 

2. die Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht angemessen ist, insbesondere den Umfang des 

beanstandeten Teils der Sendung wesentlich überschreitet. 

(3) Die Gegendarstellung muß sich auf tatsächliche Angaben beschränken und darf keinen strafbaren Inhalt 

haben. Sie bedarf der Schriftform und muß von der Person oder Stelle oder ihrem gesetzlichen Vertreter 

unterzeichnet sein. Die Person oder Stelle oder ihr Vertreter kann die Verbreitung nur verlangen, wenn die 

Gegendarstellung unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Monaten, der Anstalt zugeht. Die Gegendarstellung 

muß die beanstandete Sendung und Tatsachenbehauptung bezeichnen. 

(4) Die Gegendarstellung muß unverzüglich innerhalb des gleichen Programms und dergleichen 

Programmsparte wie die beanstandete Tatsachenbehauptung sowie zur gleichen Tageszeit oder, wenn dies nicht 

möglich ist, zu einer Sendezeit verbreitet werden, die der Zeit der beanstandeten Sendung gleichwertig ist. Die 

Verbreitung erfolgt ohne Einschaltungen und Weglassungen. Die Erwiderung auf die verbreitete Gegendarstellung 

muß sich auf tatsächliche Angaben beschränken. 

(5) Die Verbreitung der Gegendarstellung erfolgt unentgeltlich. Dies gilt nicht, wenn sich die Gegendarstellung 

gegen eine Tatsachenbehauptung richtet, die in einer Werbesendung verbreitet worden ist. 

(6) Für die Durchsetzung des Anspruchs ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Auf Antrag des Betroffenen 

kann das Gericht anordnen, daß die Anstalt in der Form des Absatzes 4 eine Gegendarstellung verbreitet. 



(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für wahrheitsgetreue Berichte über öffentliche Sitzungen des 

Europäischen Parlamentes, der gesetzgebenden Organe des Bundes, der Länder und der Vertretungen der 

Gemeinden und Gemeindeverbände, der Gerichte sowie für Sendungen nach § 25. Zu einer Gegendarstellung kann 

eine Gegendarstellung nicht verlangt werden.  

 

 

Gesetz über die Presse (Pressegesetz) 
vom 16. März 1965 (Brem.GBl. S. 63), zuletzt geändert am 22. Februar 2007 (BremGBl. S. 143) - Auszug - 

 

§ 4 Informationsrecht der Presse 

(1) Die Behörden des Landes und der Gemeinden sowie die der Aufsicht des Landes unterliegenden 

Körperschaften des öffentlichen Rechts sind verpflichtet, den Vertretern der Presse in Angelegenheiten von 

öffentlichem Interesse Auskünfte zu erteilen, die dazu dienen, Nachrichten zu beschaffen und zu verbreiten, Stellung 

zu nehmen, Kritik zu üben oder in anderer Weise an der Meinungsbildung mitzuwirken. 

(2) Auskünfte können verweigert werden, soweit 

durch ihre Erteilung die sachgemäße Durchführung eines schwebenden Verfahrens vereitelt, erschwert, verzögert 

oder gefährdet werden könnte oder 

Vorschriften über die Geheimhaltung entgegenstehen oder 

ein überwiegendes öffentliches oder schutzwürdiges privates Interesse verletzt würde. 

(3) ... 

(4) ... 

§ 5 Datenverarbeitung durch Presseunternehmen 

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse zu 

eigenen journalistisch-redaktionellen oder literarischen Zwecken gelten die §§ 5, 9 und 38a des 

Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend. 

(2) Fügt ein Unternehmen nach Absatz 1 dem Betroffenen durch eine gegen § 5 des 

Bundesdatenschutzgesetzes verstoßende Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten einen 

Schaden zu, ist das Unternehmen dem Betroffenen zum Schadensersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit 

das Unternehmen die nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet hat. 

§ 11 Gegendarstellungsanspruch 

(1) Der verantwortliche Redakteur und der Verleger eines periodischen Druckwerkes sind verpflichtet, eine 

Gegendarstellung der Person oder Stelle zum Abdruck zu bringen, die durch eine in dem Druckwerk aufgestellte Tat-

sachenbehauptung betroffen ist. Die Verpflichtung erstreckt sich auf alle Nebenausgaben des Druckwerkes, in denen 

die Tatsachenbehauptung erschienen ist.  

(2) Die Pflicht zum Abdruck einer Gegendarstellung besteht nicht, wenn 

die betroffene Person oder Stelle kein berechtigtes Interesse an der Veröffentlichung hat oder  

die Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht angemessen ist oder 

es sich um eine Anzeige handelt, die ausschließlich dem geschäftlichen Verkehr dient. 

Überschreitet die Gegendarstellung nicht den Umfang des beanstandeten Textes, so gilt sie als angemessen. Die 

Gegendarstellung muß sich auf tatsächliche Angaben beschränken und darf keinen strafbaren Inhalt haben. Sie 

bedarf der Schriftform. Der Betroffene kann den Abdruck nur verlangen, wenn die Gegendarstellung unverzüglich, 

spätestens 3 Monate nach der Veröffentlichung, dem verantwortlichen Redakteur oder dem Verleger zugeht. 

(3) Die Gegendarstellung muß in der nach Empfang der Einsendung nächstfolgenden für den Druck nicht 

abgeschlossenen Nummer, in dem gleichen Teil des Druckwerks und mit gleichwertiger Plazierung, gleicher 

Schriftgröße und Auszeichnung wie der beanstandete Text ohne Einschaltung und Weglassungen abgedruckt 



werden. Die Gegendarstellung darf nicht in Form eines Leserbriefes erscheinen. Der Abdruck ist kostenfrei, es sei 

denn, daß es sich um eine Gegendarstellung zu einer im Anzeigenteil verbreiteten Tatsachenbehauptung handelt. 

Wer sich zu der Gegendarstellung in derselben Nummer äußert, muß sich auf tatsächliche Angaben beschränken. 

Druckt ein Unternehmen der in § 7 Abs. 2 genannten Art, eine Zeitung oder Zeitschrift, eine Gegendarstellung ab, so 

hat es die Gegendarstellung gleichfalls unverzüglich zu veröffentlichen, wer die behaupteten Tatsachen übernommen 

hatte. 

(4) Für die Durchsetzung des vergeblich geltend gemachten Gegendarstellungsanspruchs ist der ordentliche 

Rechtsweg gegeben. Auf Antrag des Betroffenen kann das Gericht anordnen, daß der verantwortliche Redakteur und 

der Verleger eine Gegendarstellung in der Form des Absatzes 3 veröffentlichen. Auf dieses Verfahren sind die 

Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung entsprechend anzu-

wenden. Eine Gefährdung des Anspruchs braucht nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein Hauptverfahren findet 

nicht statt. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für wahrheitsgetreue Berichte über öffentliche Sitzungen der 

gesetzgebenden oder beschließenden Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden (Gemeindeverbände) 

sowie der Gerichte. 
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